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Zeilſchrifl
das Verwaltungs - u . Rechnungsweſen der Gemeinden ,

Sparkdiien , Stiftungen und jozidlen Verſicherungen .
Erſcheint monatlich 1mal .

Preis unter Kreuzband frei durch
die Geſchäftsſtelle bezogen 5 Mk.

fürs Jahr .
Ar. 4

Zahlungsverkehr . 4. Rentenzulagen . 8
in Baden . Familienunterſtützungen betreffend .
Die Beamtenzulage in Württemberg .
Arbeit des Landtages und der Verband der mittleren Städte Badens

Verbandsentwicklung .
Briefkaſten .

Feuerverſicherungfrage . Erholungsheim . r
Bezirksverein Durlach . 10Bezirksvberein Mannheim .

Watum zeichue ich zur 8. Kriegsanleihe ?
( 10 Antworten auf eine Frage . )

Ich zeichne

I ) weil die Geldanlage in Kriegsanleihe — Reichs⸗

papieren —die ſicherſte und beſtverzinsliche
Anlage iſt und bleiben wird ;

( Wenn dies nicht der Fall wäre , würden die Kaſſen ,
Banken und Großkapitaliſten nicht ſo hohe Summen

zeichnen ) ;

2) weil ich die vom Reich gewährten Vergünſtig⸗
ungen ( Kursgewinn , 5 Prozent Zins und halb⸗
jährl . Zinszahlung ) ſelbſt genießen , das Ge⸗

ſchäft alſo ſelbſt machen und dies nicht den

Kaſſen und Banken überlaſſen möchte ;

3) weil ich mir mit einem Kriegsanleihepapier ein

leicht flüſſig zu machendes Geldmittel ver⸗

ſchaffe , über das ich zu jeder Zeit ( durch Ver⸗

kauf , Verpfändung oder Eingabe als Bargeld )
verfügen kann , an eine Kündigung alſo nicht

gebunden bin .

( Bei Spareinlagen muß ich die von der Kaſſe ver—⸗

langte Kündigungsfriſt einhalten ) ;

4) weil ich —beiſpielsweiſe bei einer Zeichnung
von 3000 M. auf 1. April 1918 —

a) nur 2902,50 M. zu zahlen oder an meiner

Einlage abzuſchreiben habe und doch eine

Kapitalforderung an das Reich mit 3000

Ml beſitze ,
( 3000 4 — 60 %, Kursgewinn und 37 50 8.
Zins = 2902 / 50 ) ;

b) 5 Prozent aus dieſer Summe —alſo 30

M. jährlich mehr als aus meiner nur

zu 4 Prozent verzinslichen Einlage erhalte
und

e) den Zins halbjährlich bekomme , für Ein⸗

lagen aber erſt am Jahresſchluß ;
5) weil bei den weit über 20 Milliarden betragen⸗

den nur zur 3 % Prozent und 4 Prozent ver⸗

zinslichen Kaſſeneinlagen im Reiche die ſichere

April 1918

Aus der Juſtizkommiſſion der 2.

Der Inſertionspreis für den Raum
einer Zeile von 3x76 mm beträgt
30 Pfg. , bei größeren Aufträgen ,
mehrmaligem Einrückenund Cliché⸗-
Auftrag wird ſolcher allenfalls nach

Uebereinkunft feſtgeſetzt

5. Jahrgang

Inhalt : Warum zeichne ich zur 8. Kriegsanleihe ? Was habe ich vom Verband ? 2. Karlsruhe . Bargeldloſer
6. Mannheim . Walldürn . Offenburg .

Die Unterſtützung von Familien in den Dienſt eingetretener Mannſchaften .
Zur 8. Kriegsanleihe . Familienunterſtützung

Kammer . Zur kommunalen Finanzfrage . Die
Ruſſiſche Größenverhältniſſe . 7. Die Grundbuch —

Perſonal - Nachrichten . 8. Gemeindebeamtenfürſorge .

ö5⸗prozentige Kriegsanleihe immer eine ge⸗
ſuchte Ware ſein und bleiben wird ;

6) weil der Beſitz von Kriegsanleihepapieren mit

mancherlei Vorteilen und Vergünſtigungen
verknüpft iſt , die gewiſſermaßen den Dank des

Reiches den Beſitzern gegenüber darſtellen und
die nach dem Kriege wohl noch weiter ausge⸗
baut werden .

( Benützung der Papiere als Zahlungsmittel im
Nennwert 100 ũ % —, beſondere Berückſichtigung
bei militäriſchen Verkäufen und Verſteigerungen der
gewaltigen Mengen an Fahrzeugen , Pferden , Ge —
ſchirre , Feldbahngerät , Motorlokomotiven . Futter⸗
mittel , landw . Maſchinen , Geräte , Werkzeug , Eiſen ,
Stahl , Metalle , Holz , Baumaterial , Webſtoffe und
Rohſtoffe aller Axt . Käufer , welche die Bezahlung
in Kriegsanleihe anbieten , werden bei ſonſt gleichen
Geboten in erſter Linie berückſichtigt . Die Anrech⸗
nung erfolgt zum vollen Nennwerte ) ;

7) weil mir genau bekannt iſt , daß die durch
Kriegsanleihe beſchafften Mittel im Lande
bleiben , hier in erheblichen Summen bis in
die kleinſten Dörfer des Reiches hinauswan⸗
dern

( Familienunterſtützungen , hohe Preiſe für Bedarfs⸗
artikel des Heeres u. dgl . ) ,

hier befruchtend wirken und dazu beitragen ,
daß trotz der gewaltigen Ereigniſſe und Ver⸗

ſchiebungen weſentliche Störungen im Wirt⸗
ſchaftsleben der Gemeinden , Städte und
Staaten vermieden werden ;

8) weil ich es als ein Verbrechen , als einen Ver⸗
rat am Vaterlande und beſonders den Mil⸗
lionen nicht mit Glücksgütern ausgeſtatteten
Kriegern gegenüber anſehen müßte , wenn ich
als der Glücklichere meine Hilfe in dem Augen⸗
blick verſagen würde , in dem ſie draußen —

allen Gefahren trotzend — im harten Kampfe
ihr Leben zum Schutze unſeres Vaterlandes

einſetzen ;

9 weil ich alſo nicht zu der „ Sorte “ zählen möchte ,
auf die man nach dem Krieg mit Fingern deu⸗



ten und ſagen wird : „Das iſt auch einer von

denen , die ihr Vaterland in ſchwerer Stunde

im Stiche gelaſſen haben “ und

10 ) weil eine innere Stimme , mein Pflichtgefühl
mir gebietet , nach Kräften beizuſteuern , um

die 8. Kriegsanleihe zu einem „ Krönungs⸗

werk “ für die gewaltigen Leiſtungen und Er⸗

rungenſchaften zu geſtalten , die wir auf mili⸗

täriſchem wie auf wirtſchaftlichem Gebiete zum

Segen unſeres großen deutſchen Vaterlandes
zu verzeichnen haben .

Was habe ich vom Verband ?

„Nichts , rein garnichts habe ich vom Verband.

Ich trete aus . “ So erwiderte mir dieſer Tage ein

Beamter , als ich mit ihm über ſeine Einziehung

ſprach . „ Ja , Sie haben aber doch ſchon etwas von

ihm gehabt . “ Dies und jenes zählte ich ihm auf .

Er konnte nicht beſtreiten , daß der Verband eine

Menge von Arbeit geleiſtet habe , und daß dieſe Ar⸗

beit dem Berufe zugute gekommen ſei . Als ich ihm

dieſe Erkenntnis mühevoll abgerungen hatte , wurde

mein Stubenkamerad ganz kleinlaut . „ Ich will zu⸗

geben “ , meinte er , „ daß der Verband eine Reihe von

Leiſtungen aufzuweiſen hat , die gut und nützlich für

unſeren Stand ſind , aber die haben auch die Mitge⸗

noſſen , die nicht dem Verband angehören , und jetzt

( ſolange ich Soldat bin ) nutzt er mir überhaupt

nichts ! “

Es war nicht ſchwer , dieſe Irrtümer aufzu⸗

decken . Zudem unterſtützt mich ein anderer Kame⸗

rad ſehr wirkungsvoll . Ich wußte nicht , welchem

Beryf und welchem Verband dieſer Kamerad ange —

hörte , aber ich merkte ſchon an ſeinen erſten Sätzen ,

daz er in den Fragen der Berufsorganiſationen

bewandert ſei . Gemeinſam gingen wir nun auf die

eigenartige Auffaſſung über , das Weſen und die Be —

deutung einer Berufsorganiſation ein . Die Leſer

dieſer Zeitſchrift mögen entſchuldigen , wenn ich zu⸗

nächſt ein hartes Wort ſpreche . Daß ein Verbands⸗

mitglied während ſeiner Dienſtzeit keinen Beitrag

bezahlen will , zeugt von einer grundſätzlich falſchen

Auffaſſung über die Lebensbedingungen einer Be⸗

rufsorganiſation , ganz eigenartig und berufsfremd

mutet einen das bei einem Beamten an , der ſein

Gehalt weiter bezieht und der Teuerungszulagen

bekommt . Unwillkürlich muß man dabei an das ge —

flügelte Wort denken : Der Mohr hat ſeine Schul⸗

digkeit getan , der Mohr kann gehen . Der Verband

ſetzt alle ſeine Kräfte ein , um die wirtſchaftlichen Ver⸗

hältniſſe der Berufsgenoſſen ſo zu geſtalten , daß ſie

ein menſchenwürdiges Daſein bekommen , daß mit

fortſchreitender Teuerung entſprechende Zulagen be⸗

zahlt werden . Das Mitglied R. nimmt dieſe Er⸗

rungenſchaften an und fragt dann : Was habe ich vom

Verband ? Das iſt keine Undankbarkeit , das iſt

eine Unverſchämtheit . Im bürgerlichen Leben läßt

man jemand , der ſo ſpricht , links liegen , man ver —⸗

kehrt nicht mehr mit ihm . Mit dem Beamten , der

derart denkt , müſſen aber die Berufsgenoſſen dienſt⸗

lich verkehren und das berechtigt ſie , einem ſo be - 8

fremdlich denkenden Amtskollegen auseinanderzu⸗
ſetzen , daß ſeine Denk - und Handlungsweiſe ſehr un⸗

kollegial iſt . Die richtige Auffaſſung von dem Weſen

und der Bedeutung einer Berufsorganiſation iſt :

Bevor ſie etwas leiſten kann , muß ſie Geld haben .

Erſt wenn ſie über die für ihre Zwecke nötigen Gel⸗

der verfügt , kann ſie ihren Mitgliedern nützlich ſein .

Geben und Nehmen , Leiſtung und Gegenleiſtung

ſind unzertrennlich miteinander verbunden . Gewiß

kann man die Gegenleiſtungen nicht haarſcharf ab —

meſſen , der eine erhält mehr , der andere weniger ,

ganz nach den jeweiligen Verhältniſſen . Wer aber

heute glaubt , ohne den Verband auskommen zu

können , kann ſchon morgen Bedarf nach ſeinen Ein⸗

richtungen und ſeinen Hilfeleiſtungen haben . Nur

unmögliches darf man nicht verlangen : Dem Ver⸗

bandsvorſtand dürfen keine ungeſetzlichen oder un⸗

ſittlichen Handlungen zugemutet werden , dem

Schriftleiter nicht Dinge , die er nicht verantworten

kann . ( Sein Platz iſt ( wie ſchon treffend bemerkt

wurde ) im Geſchäftszimmer , nicht im Gefängnis .

Es jedem recht zu machen , iſt eine Kunſt , die

noch niemand beherrſcht . Glaubt ein Mitglied , ei⸗

nen Anſpruch auf die Erfüllung ſeiner Wünſche zu

haben , ſo ſoll es an die richtige Stelle gehen . Vor⸗

her ſoll es ſich aber genau überlegen : Was will ich,

was darf ich verlangen und wie ſoll ich es verlan —

gen . Selbſtverſtändlich ſind die Grenzen des Mög⸗

lichen zu beachten und Anſtand und Würde zu wah⸗

ren : Mit dem Hut in der Hand kommt man durchs

ganze Land . Die Geſchäftsleitung und die Schrift⸗

leitung hat ſtets das Ganze im Auge zu behalten und

beide müſſen mit weitem Geſichtsfeld arbeiten : Nicht

aus dem Tag und für den Tag , ſondern Dauerarbeit

ſollen ſie leiſten . Sie müſſen das Für und Wider

einer Sache abwägen , bevor ſie handelnd eingreifen .

Denn auch für ſie gilt : Zuvor getan , hernach bedacht ,

hat manchen ſchon in groß ' Leid gebracht . Es gibt

kaum etwas Schlimmeres , als ſich ſeiner Verantwor⸗

tung nicht bewußt zu ſein . Das andere aber : Je⸗
mand etwas zuzumuten , das er nicht verantworten

kann , iſt ein ebenſo großes Unrecht .

Das will aber keineswegs beſagen , daß nur die



Leitung denkt und lenkt und das Mitglied zu allem ja
und amen zu ſagen hat . Rechte und Pflichten ſind

gewöhnlich durch die Verbandsſatzungen umſchrieben .
Daran und an den üblichen guten Sitten haben ſich
beide Teile zu halten . Es ſoll zwiſchen ihnen ein Ver⸗

trauensverhältnis beſtehen , und ſtrittige Dinge in

kollegialem Sinne erledigt werden . Wer ſich be —

nachteiligt oder falſch behandelt glaubt , ſoll dies

nicht überall herumzählen und auf die Leitung und

den ganzen Verband ſchimpfen , ſondern am dafür

geeigneten Platz für die Abſtellung des vermeint —

lich Falſchen ſorgen oder eintreten . Wer krank iſt ,

geht zum Arzt und wenn er von ihm nicht richtig
behandelt zu ſein glaubt , ſo muß er ihm das ſagen ,

nicht einem , der von der Heilkunſt nichts verſteht .
Um das wichtige Heilmittel angeben tzu können ,

muß der Arzt den Krankheitszuſtand genau rennen .

iſt im Berufsleben nicht anders .

Eine Berufsorganiſation kann die tätige Mit⸗

arbeit ihrer Mitglieder in keiner Weiſe entbehren .

n einem geſunden Organismus arbeiten alle Teile

zweckmäßig in⸗ und miteinander , arbeiten ſie gegen⸗

einander , oder ſetzen einzelne aus , dann entſtehen

Mängel und Gebrechen . Tätige Mitarbeit inner —

halb einer Berufsorganiſation heißt , an dem Bau

der Organiſation , an ihrem Aufbau zu einem re⸗

bensvollen , wirkungsvollen Ganzen mitarbeiten . Auch

gelegentlich einmal perſönliche Intereſſen zurücktre⸗
ſſ

Berufsſachen in den Rah⸗ten zu laſſen und ſich

men zweckmßig einzufügen . Für die verhältnismä⸗

ßig kleinen Opfer oder Einſchränkungen erhalten die

Mitglieder bedeutend mehr als ſie hingegeben haben .

In perſönlichen Unterredungen habe ich häufig feſt —

ndszugehörigen ſich

gemacht haben , was ihnén der Ver⸗

ſtellen können , daß die Verb

nicht recht klar

band iſt und was er ihnen ſein könnte , wenn ſie

den Verbandsvorgängen mit mehr Verſtändnis fol⸗
1 8 Non II FieiFdc 1 FNon *n würden . Wenn man ſich dann um den Ver⸗

band kümmert , wenn er helfen ſoll , wenn man in

eine heikle hineingeraten iſt , dann wird man

cht˖ beſchämt .

Verbandsblatt gut zu beach⸗

Wer die Beamtenfachpreſſe regelmäßig durch —
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ſieht , muß unbedingt ( von Ausnahmen abgeſehen )
den Eindruck gewinnen , daß ſie etwas bietet : So⸗

wohl an fachlichen wie auch an allgemein volks⸗

wirtſchaftlichen und techniſchen Artikeln . Wer regel⸗

mäßig die Verbandszeitſchrift ließt und ſie ſammelt ,
kann für ſeinen Beruf und ſeine allgemeine Bildung

ſchon mehr gewinnen , als der Jahresbeitrag aus⸗

macht . Ich habe dieſe Zeitſchrift daraufhin oft nach —

geſehen und dabei gefunden , daß ſchon eine einzelne

Nummer eine Menge von wertvollen Erkenntniſſen ,

Anregungen und verwendbaren Auskünften enthält .

Man muß eben auch das Leſen erlernt haben . Auch

das , was dem oder jenem nicht gefällt , was der

oder jener nicht verſtanden hat , iſt deshalb nicht

unnütz geſchrieben worden . Der Widerſpruch reizt

zum Nachdenken , manch einer fängt an , über dieſe

Sache nachzudenken und lernt ſo , die Berufsfragen ,
die allgemeinen wirtſchaftlichen Fragen anders an

zuſehen . Er bildet ſich ſo ein eigenes Urteil , mit

dem er ſich getroſt an den Mann wagen darf . Das

Sammeln der Zeitſchrift und das zweckmäßige Auf —

heben hat den großen Vorteil , daß man jederzeit die

Ausführungen nachleſen kann , die einem nicht zu —

geſetzt haben oder die man nicht richtig bewertet hat .

Durch ſolche Vergleiche kann man ſehr viel lernen .

Der Vergleich ſchult , bildet , nützt . Die kommenden

Ausführungen werden beſſer verſtanden und zutref —
fender eingeſchätzt und die früheren mit anderen

Augen angeſehen .

Ein ganz trauriges Kapitel iſt die verſchmitzte

Antwort : Alles das , was der Verband geleiſtet hat ,

kommt auch mir zugut , wenn ich nicht darin bin .

Manche ſagen das nicht ſo frei heraus , aber ſie den⸗

ken und handeln nach dieſer widerlichen Redensart .

Sie gehören zwar nicht zu den Beſſeren , aber ſie

ſchämen ſich wenigſtens , offen zu ſagen , weß ' Geiſtes

Kind ſie ſind . Dieſe Scham iſt ein Bekenntnis für

ihr verfehltes Denken und Handeln . Verwerflich iſt

die offene wie geheime Art , andere bluten zu laſ⸗
ſen und davon Vorteile zu ziehen . Schmarotzer kön⸗

nen nicht geachtet werden . Anders iſt es mit denen ,

die aus ſachlichen Erwägungen heraus zu einer Ab⸗

lehnung kommen . Aber hier muß man wohl beach⸗

ten , daß nicht mit dem Schein der Sachlichkeit die

innere Verlogenheit verdeckt wird . Jede Ueberzeu⸗

gung verdient Achtung , auch wenn man ſie nicht

teilt . Mit Ueberzeugungen läßt ſich rechten , gegen

eine Unwahrhaftigkeit kämpft man vergebens . Wer

nicht will , an dem prallen alle Beweisgründe ab .

Umgekehrt gilt das Wort : Wer will , iſt leicht zu

überzeugen . Die Verbandspolitik muß daher auf

die Bildung eines Wollens bedacht ſein , das berufs⸗

freundlich und berufsfördernd wirkt .

2 . Sparkaſſenweſen .
Karlsruhe . Das Miniſterium des Innern hat

ſchon vor längerer Zeit den Sparbaſſen
nahegelegt , mit Rückſicht auf den nach dem Kriege
zu erwartenden Mangel an Kleinwohnungen nach
Möglichkeit Mittel zur Beleihung von Kleinwoh⸗

————————
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nungsbauten bereitzuſtellen . Dabei wurde die Be⸗

leihungsgrenze allgemein auf 70 v. H. und bei

Darlehen an Bauvereinigungen bis zu

des Schätzungswertes , jedoch unter der Voraus⸗

ſetzung für zuläſſig erklärt , daß die zu beleihenden

Bauten dem Wohnungsbedürfnis der minderbe⸗

mittelten Bevölkerung dienen , und daß eine regel⸗

mäßige Tilgung von mindeſtens 1½ v. H. , zuzüg⸗

lich der durch die Abzahlungen wegfallenden Zin⸗

ſen , bedungen wird . Eine Reihe von Sparkaſſen

hat dieſer Anregung bereits entſprochen .

— —

Bargeldloſer Zahlungsverkehr .

In der 21 . öffentlichen Sitzung der 2. Kam⸗

mer führte Abg . R ehm (liib . ) aus :

Die Sparkaſſe Emmend ingen hat es ſeit

Einführung des Scheck⸗ u Giroverkehrs als einen

großen Mißf unden , daß weder das Gr .

Finanzam
e Steuereinnehmerei

trotz mehrfach Aufforderns ein Girokonto

führen . erige Einlieferung von auf die

Sparkaſſe einge lieferten Schecks , bei welchen der

auf das Poſtſcheckkonto des Großh . Fi⸗

nanzamts überwieſen werden muß , iſt für die Spar⸗

kaſſe auf die Dauer undurchführbar und dieſe Art

der Zahlung für die Sparkaſſe kein bargeldloſer

Verkehr , ſondern lediglich ein Bargeldverkehr un⸗

ter veränderten Verhältniſſen . Bei dieſem Verkehr

iſt die Sparkaſſe genötigt , entweder einen entſpre⸗

chenden Kaſſenvorrat tot liegen zu laſſen , um

Scheck und Giroaufträge in bar einzulöſen , oder

ſie muß , um Ueberweiſungen vornehmen zu kön⸗

nen , beim Poſtſcheckamt größere Guthaben liegen

haben . Dieſe Gutyaben beim Poſtſcheckamt werden

aber nicht verzinſt , ſind alſo auch totes Kapital .

Da die Sparkaſſe alle eingehenden Gelder ſofort

mit 4 Prozent verzinſt , bedeutet das für die Kaſſe

einen Zinsausfall . Dieſen Uebelſtänden wäre mit

der Eröffnung eines Girokontos für die betreffen⸗

den Staatsſtellen ſofort abzuhelfen , und die

Staatskaſſe würde anſtatt keiner Zinſen 4 Prozent

erhalten . Das wäre dann ein wirklich bargeld⸗

loſer Verkehr , auf den die Bürgermeiſterämter

ſo oft von den verſchiedenen Staatsſtellen hinge⸗

wieſen werden . Der Staat ſollte meines Erachtens

hier mit gutem Beiſpiel vorangehen , aber mir

ſcheint , daß für viele Staatskaſſen der Scheck⸗

und Giroverkehr noch ſpäniſche Dörfer ſind .

Unangenehm wird es auch empfunden , daß

viele Staatskaſſen das Notgeld , das ja die meiſten

Städte eingeführt haben , nicht annehmen . So

wie die Verhältniſſe in unſerer Stadt liegen , ſo

wird es wahrſcheinlich bei anderen Städten auch

ſein , und ich möchte das Finanzminiſterium bit⸗

ten , dafür zu ſorgen , daß dieſem Uebelſtande ab⸗

geholfen wird . ( Beifall bei den Nationalliberalen . )

— 0 —

4 . Verſicherungsweſen .
Rentenzulagen .

A) Rentenzulagen in der Invaliden⸗ u . Hinter⸗
bliebenenverſicherung .

Auf die Bekanntmachun ; des Reichskanzlers

über die Gewährung von Zulagen an Empfänger

einer Invaliden⸗ , Witwen⸗ oder Witwerrente aus

der Invalidenverſicherung vom 3. Januar 1918 iſt

in den Tageszeitungen ſchon mehrfach hingewieſen

worden . Trotzdem empfiehlt es ſich , auf den we⸗

ſentlichen Inhalt dieſer Verordnung im Zuſam⸗

menhang mit den Ausführungsbeſtimmungen des

Reichsverſicherungsamts vom 5. Januar 1918 noch⸗

mals kurz hinzuweiſen .

Die Empfänger einer Invaliden⸗ , Witwen⸗

oder Witwerrente erhalten , wenn ſie ſich im In⸗

lanld aufhalten , für die Zeit vom 1. Februar bis

31 . Dezember 1918 eine monatliche , im Voraus

zahlbare Zulage zu der Rente . Die Zulage be⸗

trägt für Invaliden⸗ oder Krankenrentner monat⸗

lich 8 M. , für Witwen⸗ oder Witwerrentner mo⸗

natlich 4 M. Zahlung erfolgt ohne beſonde⸗

ren Bef cheid der Verſicherungsanſtalt durch

die Poſtanſtalt , welche die Rente auszahlt . Die

Rentenempfänger haben lediglich neben der üb⸗

lichen Rentenquittung eine weitere Quittung vor⸗

zulegen .
D Vordruck zu letzterer iſt ebenfalls

be Jür eramt oder bei der Polizeiwache

ffen . iſt zu beachten , daß für jede

Monatszulage eine beſondere Quittung notwendig

iſt , auch wenn die Zulage für mehrere Monate zu⸗

gleich bezahlt wird . Die Bürgermeiſterämter und

ſonſtigen Stellen , die zur Beglaubigung der Quit⸗

tungen zuſtändig ſind , haben ihr Augenmerk da⸗

rauf zu richten , daß auf den Zulagequittungen die

gleiche Nummer der Verſicherungsanſtalt angege⸗

ben iſt , wie in der Rentenquittung bezw . . im Ren⸗

tenbeſcheid . Die Zahl in der linken oberen Ecke

der Rentenzeichen bedeutet jeweils die Nummer der

Verſicherungsanſtalt , welche die Rente feſtgeſtellt

hat . ( Eine Zuſammenſtellung der Landesverſiche⸗

rungsanſtalten mit ihrer Nummernbezeichnung fin⸗

det ſich übrigens auf Seite 111 in Groll , Weg⸗

weiſer durch die reichsgeſetzliche Invaliden⸗ und

Hinterbliebenenverſicherungz Verlag G. Braunſche

Hofbuchdruckerei in Karlsruhe ) .

Die Zulage wird nur für volle Kalendermonate

des Rentenbezugs gewährt . Wenn alſo z. B . eine

Rente erſt mit dem 15 . 2. 1918 beginnt , dann iſt

die Zulage erſt vom 1. März 1918 an zu zahlen .

Fällt eine Rente weg , oder ruht der Anſpruch , ſo

entfällt natürlich auch die Zulage . Nicht abgeho⸗

bene Zulagen werden nur bis 30 . 6. 1919 nachbe⸗

zahlt . Beachtenswert iſt , daß die Zulage dem

Rentenempfänger im vollen Betrag zuſteht , auch

wenn er nur einen Bruchteil der Rente erhält .

Dies kann praktiſch werden , wenn ein Rentenemp⸗

fänger — etwa durch Krankenhauspflege — öffent⸗

lich unterſtützt wird und der betr . Armenrat die

halbe Rente bezieht ( §8 1506 Abſ . 1, 1531 RVO) .

In dieſem Falle erhält der Rentner neben der 2.

Hälfte der Rente die ganze Zulage . Den in 8 120

Abſ . 2 Satz 2, § 1276 Abſ . 1 Satz 2, 88 1277,

1531 , 1556 , 1541 , 1344 RVoO . bezeichneten Gemein⸗

den , Armenv erbänden , Verſicherungsträgern
uſw . wird die Zulage nicht gewährt . Würde z. B .

einem Armenverband gem . §§S 1506 Abſ . 2, 1531

NWO . die ganze Invalidenrente eines Verſicherten

iberwieſen , der auf Koſten des Armenverbandes

in einer Irrenanſtalt verpflegt wird , ſo kommt

überhaupt keine Zulage zur Auszahlung . Wird

dagegen die Rente von einem Dritten zufolge pri⸗

vatrechtlicher Vollmacht des Rentenempfängers er⸗

hoben , ſo wird die Zulage bezahlt .

Bei Verſagung der Zulage iſt Berufung nicht

zuläſſig , dagegen Beſchwerde an die Aufſichtsbe⸗

zu beſchaffen Es



des Verſicherungsträgers (kin Baden das zuſpringen. Nachdem ſich dieſe Maßnahme aber
verſicherungsamt ) . als nicht hinreichend erwieſen hatte , kam im Okto⸗

B ) Sulagen in der Unfallverſicherung .
ber 1917 eine Entſchließung des Reichstags zu⸗

1 4* ſtande , wonach für alle Rent tenempfänger eine er⸗
g der Fürſorgemaßnahmen für weiterte Fürſorge aus Mitteln des Kriegsfonds fürArl3 eiter verſicherung Rentenberechtig — 1917 und 1918 getroff fen verden ſollte . Wenn dieſe

indesrat weiter beſtimmt , daß und [ weitgehenden Wünf ſche wegen Mangel an Geld⸗
dingungen auch in der Unfallver⸗mitteln und aus verwaltungstechniſchen Gründen

zu gewähren ſind . Die diesbe⸗auch nicht alle erfüllbar waren , ſo kommen die

tachung des ? Reichskanzlers vom [ Bundesratsverordnungen vom 3. 1. 18 und 17 .
Ausführungsbeſtimmungen des [1. 18 dieſen Anregungen doch entgegen . Aus ver⸗

amts vom 24 . 1. 1918 ) tritt [ ſchiedenen Gründen war es notwendig , die Zu⸗
ebenfalls mit dem 1. Februar 1918 in Kraft . Die lagen zuinächſt lediglich für die Zeit vom 1. 2. 18
Zulage 8 M. und wird ebenfalls [bis 31 . 12. 18 zu gewähren mußten
bis 31 ezah diejenigen Perſonen am meiſten unter der Teuer

Während nach der Bundesratsverordnung vom ung leiden , die durch Einbi ihrer Erwerb Sfähig3. 1. 4914 i der Invaliden - und Hinterbliebenen⸗ J keit verhindert waren , nebenbei noch einem loh⸗
* . die Zulage an Invaliden⸗ und Wit⸗nenden Erwerb nachzugehen . Es ſollten daher

ne beſonderen Beſcheid und Jerſter Linie die Invaliden⸗ , Kranken⸗ , Witwen
rungsanſtalt durch die Poſt [ und Witwerrentner , ſowie die zu mehr als zwei

ir die Zulage in der Unfa Ul Drittel in ihrer Erwerbsf higkeit beeinträchtigtenil
Unfallverletzten bedacht werden . Eine ? Berückſich⸗

Alters - und beſonders der Waiſenrenken⸗

ntenempfänger

=

ö

erlaſſen . Vo ing f ir pfänger war — offenbar —. —
des großen Auf⸗

der Verletzt Unfall⸗ nicht möglich . Dieſe Per ſonenkreiſe
1 Zi meinſtweilen , noch im Falle der Bedürftigkeit

ente bezieht , auf die gemeindliche Kriegswohlfahrtspflege ver⸗
zer bedürftig wieſen werden . Die Gemeinden können ſich ent⸗

chen die Annahme prechend den geltenden Grundſätzen Erſatz ver
icht benötigt wird . “ [ ſchaffen . Es wird noc

ch ungelöſte Frage ſein ,
samt oder an wie die lung für nach dem 31 . 12.

wird inwie veit die bisherigen Zu⸗
ten . Um dem 19
ſtern und da⸗ lagen in irgend ei ner Form beibehalten oder zu

66111 3 11rſicherten tun⸗ Gunſten e ausgebaut werden kön
„find die erfor⸗nen . Geſetzliche nungen über Beſckhaffungtachen . Es iſt der [ der Deckune smittel hierzu würden damit Hand in

rungsträger anzugeben . ] Hand zu gehen haben .
ftigkeit kann durch Be⸗ Da die

3

ts über Eir kommen und 85
Verletz nel er Unfallrente —, über

Zulagerund Alter derjenigen Familienmitglieder , die 2
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t Einkommen ernährt werden müſſen , er⸗
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lllgerme8 41 getragen
zur Laſt fallen
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alb von

＋
n 1
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Kle zeſcheid kamn vom An⸗ ſetzes über die Er ats zu
eſcheid kann

vom An⸗ wirtſchaftli jen N 1914 erlaf⸗
tragſteller ſenen Verord 22 1918 wurdedur Ain ) 11¹ N0urch Cinſt vwurde äger der Invali⸗˖

— 4 der Unfallver⸗05
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U Mitteln zu be⸗

Urtrnde nvalider und Hinterbliebenenverſi⸗5
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ene werden Rentenzulagen in
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im Jahre 1919 alsbald zu erſtatten ( 3 Monate 4Friſt ) . In Ausnahmefällen kann die Friſt auf höch⸗

I

aus — 2 neindlitk ſtens 1⁰0 Jahre erſtreckt werden .
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Immerhin bringen die Zulagen für die be⸗

teiligten Verſicherungsträger erhebliche Mehrlaſten ,

für die ſie bisher kein Kapital angeſammelt ha⸗

ben und deshalb auf weitere Erhöhung der Bei⸗

träge angewieſen ſein werden . Die Verſicherungs⸗

anſtalten und Berufsgenoſſenſchaften haben nun

auch kürzlich auf einer Tagung in Leipzig eine

Entſchließung gefaßt , die die Deckung des Auf⸗

wands für Beihilfen an Rentenempfänger der Ar⸗

beiterverſicherung aus Reichsmitteln verlangt . Rl .

— 0 —

6 . Sonſtiges .

Mannheim . Das Vermögen der Stadt

Mannheim wird in dem Rechenſchaftsberich

für 1917 nach Abzug von Schulden im Betrage

von 106 Millionen auf 35 281720 M. berechnet .

Walldürn . Hier wurde unter der Firma

„ Holzwarenfabrik Walld ürn “ eine Ge⸗

ſellſchaft m. b. H. gegründet mit einem Stamm⸗

kapital von rund 120 000 M. das bereits , in feſten

Händen untergebre iſt . Zweck des Unternehmens

iſt zunächſt die Errichtung eines S gereibetriebes
größeren

U

warenfabrik angliedern .

Bauplatz geſtellt . Sie beteiligt ſich auch finanziell

an dem Unternehmen .

Die Gemeinde hat den

er Stadtrat hat beſchloſſen ,

fugnis des Kohlen euergeſetzes

ril 1917,1

Dese
Offe

von der

vom 8. Ap h der Lieferer von elek⸗

triſcher Arbeit berecht iſt , einen entſprechenden

Zuſchlag zu der durch die K euer verurſach⸗

ten Erhöhung der Herſtellungs⸗ , Betriebs⸗ oder

Bezugskoſten zu verlangen , Gebrauch zu machen .

Mit Wirkung vom 1. Januar 1918 ab tritt zu⸗

folge dieſes Beſchluſſes eine Erhöhung des Prei

ſes für Bezug elektriſcher Energie von 1 Pfg .

bon 46 auf 47 Pfg . pro Kilowatt de für Licht⸗

von auf 23 Pfg . pro Kilowattſtunden

für aftſtrom ein .

ie Arbeiten des Jahresabſchluſſes ſtellten

in dieſem Jahre wieder wie in den voran⸗

angenen Kriegsjahren an die Arbeitskraft der

Beamten allzu hohe Anforder⸗

ing iſt nun vom 1. 1. 18
rt worden , daß die Kaſſen⸗

g, ſoweit ſie ſich auf das

fürſorge bezieht , von der

ennt und dafür eine be⸗

etroffen wurde . Dieſe iſt der

Kommunalberband Offenburg Land be⸗

Einrichtung nachgebildet und bedient ſich

iſchen Sparkaſſe als Vermittlun

Alle gänge werden nicht mehr an die Stadtkaſſe ,

ſondeirn an die Sparkaſſe einbezahlt , dieſe wieder⸗

um vollzieht aus den bezüglichen Eingängen und ,

ſoweit dieſe nicht zuweiſen , aus gewährten Krediten

die aus der Ernährungsfürſorge ſich ergebenden

Zahlungen . Das ganze große Geſchäft wickelt ſich

mit Ausnahme der kleineren Auslagen für Frach⸗

ten , Porto uſw . in völlig bargeldloſem Verkehr av .

Die fragl . Nebenſtelle der Stadtkaſſe , welche z. Z.

von drei jüngeren Kaufleuten beſorgt wird , er⸗

hält tägliche Auszüge über die bei der Sparkaſſe
eingetretenen Geſchäſtsvorfälle und vollzieht auf

Grundlage dieſer die Buchführung , die nach dem

amit betrauten
Entlaſtiungen . Eine

ab dadurch herb

und Rechnungs
sehiet der* 90

3

mfangs , ſpäter ſoll ſich daran eine Holz⸗

Syſtem der amerikaniſchen Methode eingerichtet iſt .

Zur 8 . Kriegsauleihe

hat das Finanzminiſterium wie zu den bisherigen

Anleihen die Staatsſchuldenverwaltung und die

Eiſenbahnhauptkaſſe ermächtigt , den Beamten und

Arbeitern der Staatsverwaltung und den Lehrern ,

deren Bezüge aus Staatskaſſen fließen , die Be⸗

teiligung an den Zeichnungen zu erleichtern . Durch

Gehaltsabzüge ſollen die gezeichneten Beträge bis

Ende September 1921 , und bei Beamten , die bis

dahin noch an den früheren Kriegsanleihen abzu⸗
2

zahlen haben , bis Ende März 1923 getilgt ſein .

— 0 —

Familienunterſtützung in Baden .

Von Beginn des Krieges an bis 1. Oktober

1917 wurden in Baden an Familienunterſtützungen
219098 543 M. ausbezahlt , wovon auf Mindeſt⸗

unterſtützungen 173 057844 M. und auf Mehrlei⸗

ſtungen 46 040699 M. entfallen . An dem Be⸗
trage der Mindeſtbeträge hat das Reich bisher den

Betrag von E8 479 000 M. erſetzt . Weitere 9 493 000

M. wurden im Januar zurückerſtattet .

— 0

Familienunterſtützungen betreffend .

Es beſtanden Zweifel darüber , ob Koſten nach

dem Geſetz vom 11 . 8. 1902 „ Erziehung nicht voll —

ſinniger Kinder betr . “ als Aufwendungen im Sinne

von Ziffer 11 des Erlaſſes Gr . Miniſteriums des In⸗

nern vom 2. 7. 17 . Nr . 32 144 anzuſehen ſind .

0
5s Bezirksamt Kz. erſtattete daher nachſtehen⸗Sa

den Bericht :

Unter „ Fürſorgeerziehung “ im Sinne von Zif⸗

fer 11 des Erlaſſes vom 2. Juli 1917 Nr . 32144 wird

im Regelfall die Zwangserziehung zu verſtehen ſein .

Man wird aber , wenn man das Geſetz über Zwangs —

iehung

nicht vollſinniger Kinder nach Weſen und Zweck ver⸗
erziehung mit jenen vom 11 . 8. 1902 über C

gleicht , zu der Annahme gelangen können , daß auch

das letztere Geſetz nichts anderes als eine „ Fürſorge⸗

erziehung “ zum Gegenſtande hat . Auch hier werden

die Koſten , wenn Zahlung nicht aus dem Ertrag des

Vermögens des Kindes oder von unterhaltspflichti⸗

gen Verwandten geleiſtet werden kann , aus öffent⸗

lichen Mitteln ( Gemeinde , Kreis , Staat ) beſtritten .

Nicht der Armenverband — wie bei der Zwangser⸗

ziehung iſt hilfsweiſe pflichtig , ſondern Gemeinde ,

Kreis ete . Aus der Faſſung des § 9 Ziffer 2 Abſatz

1 des Geſetzes ergibt ſich ohne weiteres , daß die Ko⸗

ſten nicht als Armenaufwand anzuſprechen ſind . Im

Zweifel darüber , ob die Koſten für die Erziehung

nicht vollſinniger Kinder unter Ziffer 11 des er⸗

wähnten Erlaſſes fallen , kann man allerdings des⸗

halb ſein , weil im Geſetz vom 11 . 8. 1902 — abwei⸗

chend vom Zwangserziehungsgeſetz — in erſter Linie

das Kind und die Verwandten ( Eltern ) für zahlungs⸗

pflichtig erklärt ſind , wogegen die öffentlichen Ver⸗

9



0

4

bände erſt in zweiter

haben .

Hierauf erging mit Erlaß vom 29 . 12 . 17 Nr .

67830 nachſtehende Entſchließung :

„ Aufwendungen der Gemeinden nach 8 9 Zi
fer 2 des Geſetzes vom 11 . Auguſt 1902 ( Geſ . ⸗Bl. S

241 ) ſind den „ Koſten der Fürſeneksichent im

Sinne der Ziffer 11 des Erlaſſes vom 2. Juli 1917

Nr. 32144 gleich zu achten “.

— 0 2. —

Die Unterſtützung von Familien in den Dienſt
eingetretener Mannſchaften betr .

Nach Ziffer 2 unſeres Erlaſſes vom 2. Juli
1917 Nr . 32 144 kommt für die erſten drei Mo⸗
nate des Bezugs von Hinterbliebenenverſorgung
eine Verrechnung der Familienunterſtützung und
der Hinterbliebenenbezüge nicht in Frage .

Damit hat lediglich ausgedrückt werden ſollen ,
daß den Hinterbliebenen der Heeres pflichtigen bei
der Abrechnung über die ihnen auszuzahlende
Summe die Betr äge an Familienunterſt itzung u.
Hinterbliebenenrente für

di
drei onate

nebeneinander Rechnung geſtellt werden mußten .
Haben die Betreffenden an Familienunterſtützung
in den auf die erſten drei Monate folgenden Mo⸗
naten ſchon einen Betrag erhalten , durch den die
Hinterbliebene ige für die erſten drei Monate
ganz oder zum eil mit gedeckt ſind , ſo braucht
ihnen ſelbſt verſtändlich nicht von der Geſamkfumme

fgelan ufenen Dnit iebenenbezüge etwa noch
0 i drei

Monate an Hinter⸗

ungekürzt be⸗

Linie ( hilfsweiſe ) einzutreten

erſten9

der 2

laſſen zu
Hierz

für 12 M

100 M. ,

e Frau haMännes je
milienunter⸗

ſpruchen für

tltenun L⸗

0 zigeindritte 1268 M. „ferner für die

imen alſo 1309 W.
ſtützung ten . Sie hatte zu be
die erſter i Monate je 100 M.

8

ſtützung 300 M. und je ne
M. Hinterbliebenenrente
weiteren 1 Monate je neunund acht zigeindritt el

Hinterbliebenenrente —804 M. , zuſammen alſo
1372 M. E mit von den a ufge lau⸗
fenen Hint noch 1372 — 1200

17² Ma rE
—. —Den Anträ isgabebelaſſung zuviel

bezahlter Familienunte —. — die das Reich zu
erſtatten hat itindefbet äge und Zuſchüſſe nach
der Bu ndesratsverordnung vom 2. November 191 7
iſt jewei eine kurze Darſtellung des Sachver⸗

halts beizu 1. Aus den Akten , die mitvorzu⸗

legen ſind , muß erſichtlich ſein , welche Familien⸗
unterſt ützung der genannten Art in dem in Be⸗

tracht kommenden Zeitraum zu zahlen war .

Dies gilt auch für Vorlagen nach unſerem Er⸗

laß vom 29 . Dezember 1917 Nr . 65 162 .

( Erlaß Gr . Min . d. J . vom 1. 3. 18 . Nr . 9701 . )

Die Beamtenzulage in Württemberg .

Bei vollbeſetzten legte am 1. März
im Halbi nondſaal Finanzminiſter v. Piſtorius die
Grundſätze und Einzelforerungen der „Denkſchrift
über die Reichung von Teuerungsbezügen

an Beamte , Beamte im Ruheſtand und Hinterblie⸗
bene von Beamten“, dar . Es war , wie man das
von Herrn v. Piſtorius gewöhnt iſt , eine groß⸗
zügige Darlegung volkswirtſchaftlicher Art , von

warmem , ſozialem Empfinden durchzogen . Man
ſpürte es den Ausführungen an , wie ſchwer es
dem Leiter des württembergiſchen Finanzweſens
wurde , eine ſo weitgehende Forderung von über
63 Millionen zu ſtellen — nächſt dem Stutt⸗
garter Bahnhofumbau 2 größte finanzpolitiſche
Vorlage , die der württ . Landtag zu erledigen be⸗
kam —, wie er aber andererſeits als ſozial denken⸗
der Menſch es als ſeine Pflicht empfand , die un⸗
leugbar in der Beamtenſchaft herrſchende Not mög⸗
lichſt gründlich zu beheben . ſoll dadurch ge
ſchehen , daß die Teuerungsbezüge in zwei Teile
zerlegt werden , in die „G altszulage “ und die

88 Die erſtere richtet ſich nicht wie die
früheren Teuerungszulagen in erſter Linie nach
der Bedürftigkeit , ſondern iſt für alle grundſätzlich

gleicher en als
18 gleich fürk! geſteigerten

der geſamten Lebenshalt gedacht und
daher diesmal auch den höheren Gehalts
zugute , wenn auch in einem etwas ver

kleinerten Prozentſatz . Die „ Beihilfe “ ſoll dann
noch den durch die Teuerung beſonders vetroffenen
Gehalts br nach Maßgzabe des Geſamtein Iom⸗
mens )her Kinderzahl beſondere Erleichterung
verſchaffen. Auch Penſionäre ſind eingeſchlo ſſen,und die Arbeiter ſollen auch dies! nal wieder den

Beamten gr undfüt lei hgefſtellt werden . Mit
dieſer 2 tel Württeml

ſerg, wie
der

abſolut un
und des
ſtreben

der Für

von niemand übertreffen
id dort noch

ondervi ' rteile auszugleichen ſei
J0 di ürſte wohhl auch die Beamtenſchaſt dieſe

rechtigter dankbarer

ſie bei deren

rſtellung
dwerkers u

Kof 1 4

neuer Beweis fi
hen WeAIV ſich in

en und Staatsdiener

Wenn auch im
er unbe⸗

werden ,

Vorlage
erkennung begrüßen ,

hme eine wirt⸗

inter der die

d Geſchäftstreibenden u.
ren Hälfte der Feſtbeſoldete en, der

angeſtellten , im all gemeinen weit zurück⸗
Daß , was der deil betonte , die Sache
˖ nämli ch die Gefahr des

„ der verſuchen wird ,
zu ziehen , iſt nicht zu

597 wird man anderweit

ſi ch dadurch jedenfalls nicht
rech fn 432

1

Aiüirr 42
durfen , htigten 8

Staat Sdiener auf S gegen die Teuerung Rech⸗

nung zu tragen . D
8 haben denn auch alle Par

teien anerkann Erörterung — nur1
die Sozialdemokratie maächte eine Ausnahme —

den Reg zentwurf zu ſchleuniger Behandlung
an den F inanzausſchuß überwieſen . Für den

Steuerzahler , auf den die Summe von 63,7 Mill
Mark zunächſt ſchwe ißtreibend wirken wird , gab
der Finanzminiſter die etwas beſänftigende Er⸗
klärung ab , daß die Geldentwertung ſich auch in
den Einnahmen des Staates einigermaßen . d
mache , und daß jedenfalls die Mittel vorhanden
ſeien , um die Teuerungsbezüge ſchon mit * *

Februar wirkſam werden zu laſſen . Auch ſprach

——



Genehmigung ſo bald zu er
tte März die Auszahlung er⸗

— 0

er die Bitte a
teilen , daß ſe

folgen könne

aus , die

chon Mi

Aus der Juſtizkommiſſion der 2. Kammer .

Die Kommiſſion für Juſtiz und Verwaltung
der 2. Kammer befaßte ſich mit dem Geſetzentwurf

die Amtsdauer der Mitglieder des Be⸗

Der Geſetzentwurf beſtimmt , daß
riode der amtierenden Bezirksräte ver

38 und eine Erneuerung vorerſt nicht erfolgen
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ve rhältiſſe der Gemeindebeamten . Der

—4. gverl angt die Vorlage eines Gef etzes, welches
und rechtlichen Ver niſſe der

nten und Bedienſteten regelt , das

ördnet , Mindeſtbeträge für dienſt⸗

liche Ent lohn ung feſtſetzt , eine Regelung der Bei⸗

tragsleif des Staates an die Angeſtellten der
klei teinden für Wahrnehmung von

rnimmt und die

tfürſorge hinein⸗

An rages wurde

gegen eine

Gemeinden

flich

Staatsgeſchäften vor

und Hinſerbliebene
ing dieſes

Vertre tern
dtaates an die

Sie verle angen die

ufſtellung eines Ge⸗

wurden ge⸗

Verj
u5uL

Regierungsvertreter
ſtung an die Gemeinden in

erhebli Bedenken geltend

iſtung an unbemittelte Ge⸗

reter noch für

Hinterbliebe

sver

und

rſor geg geſetz ,
geſetz lic

der Bun, A
iſt die Regi erung bereit .

Sozialdemokraten gemachten
Ant der 7
Al

erung

das Fü dem die

wolle .
hen

ind Bedienſteten

den
Konder

„

kommunalenZur Finanzfrage ,

.llung der

man erklärte , daß
anſtanden werde

sgaben für Kriegs⸗ u

das

wenn

5Teue 1

rühren . Damals lagen nur Anträge aus dieſen Ge⸗

bieten vor , aus den Fraktionen der Nationalliberca⸗

len , der Fortſchrittler und der Sozialdemokraten .

Inzwiſchen ſind dem Landtage auch Anträge der

Zentrumsfraktion zugegangen . Dieſe werden jetzt
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Ruſſiſche Größenverhältniſſe .

Rußland iſt bekanntlich das größte Reich Eu⸗
Doch ſind immer noch zahlreiche falſche

Vorſtellungen Abes die wirklichen Größenverhält⸗
niſſe Rußlands vorhanden , die beſeitigt werden
ſollten .

Auf
Grund der neueſten ſtatiſtiſchen Anga⸗

ben , die namentlich von dem Berner Privatdoze en⸗
ten F. Liſchitz zuſammengeſtellt worden ſind , ergib
ſich

f
Bild der

Größenm e:
Rußland umfa ßt nicht weniger als 22 Mil⸗

lionen Quadratkilometer ; es bildet alſo einen Sech⸗
ſtel der ganzen Erde und wird an Ausdehnung nur
von dem britiſchen Weltreich übertroffen , zu dem
es ſich verhält wie 1: 1,3 . Rußland iſt faſt dop⸗
pelt ſo groß wie das chineſiſche Reich , mehr als
doppelt ſo groß als die Vereinigten Staaten von
Amerika , ſiebenmal ſo groß wie Deut ſchland , ein⸗
ſchließlich ſeiner Kolonien , 43mal ſo groß wie das

deutſche Reich in Europa . Die ruſſiſche Grenze
iſt 69 000 Km . lang , davon ſind 49 000 Km . Meeres⸗
grenze . Das europäiſche Rußland beſteht aus 5,7
Millionen Quadratkilometern , d. h. es macht nur
etwa ein Viertel des ganzen Reiches aus .

Man hat deutſcherſeits darauf aufmerkſam ge⸗
macht , daß die landwirtſchaftlich brauchbare Fläche
in Rußland etwa das 9 —10fache vom Umfange des
deutſchen Reiches betrage . Bei genauerer Berech⸗
nung ergibt ſich jedoch , daß dieſeeeAuffaſſung nicht
ganz richtig iſt , namentlich nicht in Beziehung auf
die Differenz zwiſchen landwirt tſchafſtlich brauch⸗
barer und unbrauchbarer Fläche . Die beiden Staa⸗
ten befinden ſich in ihrer landwirtſchaftlichen Ent⸗
wicklung auf verſchiedenen Stufen , und der Prozeß
der Umwandlung der landwirt ſchaftlich unbrauch⸗
baren zur bret Fläche iſt noch lange nicht
abgeſ * oſſen. Die Entwicklunge stendenz der ruſſ⸗
iſchen Landt virtſe chaft beſteht in dem Uebergang von
—. — zu intenſiver Kultur . Dies ſteht in inni⸗

gem Zuſammenhang mit der allgemeinen polit⸗
tiſchen und ökonor niſchen Entwicklung des Landes .
Trotz der verſchiedernen Hinderniſſe , die dieſer Ent⸗
wicklung im Wege ſtehen , gibt es in Ruß land Gou⸗

vernemente , in denen ſich in den letzten ſieben Jah⸗
ren die landwirtſchaftliche Kultur um 70 bis 80
Prozent vergrößert hat . Dies iſt u . a. in Cher⸗
ſon und Jekaternioslaw der Fall .

Rußland iſt zur Hauptſache ein ackerbau⸗
treibender Staat ; die Bauern ſtellen das

Hauptkontingent der Bevölkerung dar . Im Jahre

1890 zählte man im euroz päiſchen Rußland 87188377

Dorfbewohner und 12027038 Stadtbewohner :dieſe
machen alſo nicht mehr als 12,8 Prozent der ge⸗
ſamten Bevölkerung aus . Das europäiſche Rußland

umfaßt , nach Woeikow , ein Fläche von 444 316 472

Hektar ; davon ſind 19 Proz . unbrauchbares Land ,
39 Proz . bewaldet , 16 Proz . Wieſen und Weideland
und nur 26 Proz . Ackerland . Der größte Teil des
bebauten Landes beſteht aus Getreidefeldern . Sie

nehmen 91,5 Prozent der Geſamtfläche des Kul⸗

turlandes ein . Unter der Getreidearten , die in

Rußland gebaut werden , ſteht der Roggen an erſter
Stelle . Er bedeckt allein 37 Prozent des Kultur⸗

landes . Im Waldgebiet iſt ſein prozentueller Kul⸗

turanteil noch größer , indem er hier 45,2 Prozent
ausmacht . Den größten Prozentſatz an Roggen⸗
bau weiſen Kaſan und Wladimir mit 50 Prozent

und Simbirks mit 50,5 Prozent auf . Im Schwarz⸗

ropas .

des allgemeine ruſſiſchen

erdegebiet iſt die Bedeutung des Roggens etwas
geringer , denn hier bedeckt er nur 33 Prozent
des Kulturlandes . Der Weizen nimmt nur 16 Pro
zent dieſer Fläche ein . Im Norden und Weſten de
Walde gebietes ſpielt er ſogar eine ganz untergeor d

S

nete Rolle , während er im Süden und Süboſten
an erſter St elle ſteht . Dort bedecken die Weizen
felder 40 —50 Prozent des Kultur 3 Für das
Geſamtr eich iſt die Bedeutung des § s größer .
Seine Anbaufläche beträgt 20 Pro⸗ ent des kul⸗
tivierten Landes .

Rußland gehört zu den waldreichſten Ge⸗
genden Europas . Eine Fläche von 186 528 825
Hektaren , alſo beinahe 4 Prozent des Landes , iſt
mit Wald bedeckt . Am waldrei ichſten ſind der ruſ

ſiſche Norden und Nordoſten , 5805 ch die Provinzen2
Archangelsk , Perm , Olonez , Nowgorod

uſw. , von deren Gebiet 67 Penzent bewaldet ſind .
Am wenigſten bewaldet ſind der Südoſten , das

Wolo gda ,

Gebiet der unteren Wolga , der äußerſte Süden u.
Kleinrußland . Relativ ſehr entwickelt die ruf⸗
ſiſche Viehzucht , vor allem iſt Rußland das5pfer⸗Ndereichſte Land der We t , denn es zählt
in ſeinem europäiſchen Teile 21 Millionen Pferde .
Selbſtverſtändlich ſind für die kulturelle Entwick⸗
lung Rußlands auch die Verkehrsverhältniſſe mit⸗
beſtimmend . Im europäiſchen Rußland wird die
Län ge der Schienenwege , die im Jahre
1906 rund 53 900 Km . betrug , nunmehr auf etwa
63 000

Km. geſtiegen ſein . Die Geſamtlänge der
ruſſiſchen Wa 1 ge beträgt 74472 Km. , da⸗
von ſind ſch fbar 501 Km . und 22 455 Km . für
größere Dampfer zugänglich Das Wolgabecken
nimmt 38 Prozent des geſamten Waſſerverkehrs ein .
Wie auf anderen Gebieten , ſo iſt auch hier die
eigentliche Eutwicktung Rußl ands noch der Zu⸗
kunft vorbehalten .

— ⏑ —

7 . Bad . Landgemeindenverband .
Die Grundbuchfrage

will immer noch nicht zur Ruhe kommen und hat
in Folge der darüber kürzlich im Landtag ſtattge⸗
fundenen Verhandlungen wieder viel Beunruhig⸗
ung in den Gemeinden hervor gerufen , welche
teilweiſe dazu führte , daß von verſchiedenen Seiten
mündlich und ſchriftlich an uns das Anſinnen ge⸗
ſtellt wurde , energiſch für die Belaſſung der Grund⸗
bücher bei den Gemeinden einzutreten

Wir werden hierwegen zu gegebener Zeit an
maßgebender Stelle vorſtellig werden , halten es
aber auch für zweckmäßig , in dieſen Blättern die

hauptſächlichſten Gründe gegen die beabſichtigte
Aenderung in der Organiſation der Grundbuch⸗
führung zu erörtern .

Die Uebertragung der Grundbuchführung an
die Amtsgerichte ſoll eine Maßregel der Verein⸗

fachung und Verbil lligung der St taatsverwaltung
jein , indem dadurch die ſehr erheblichen Koſten für
die Dienſtreiſen der Notare zu den Grundbuch⸗
tagen und die Ausgaben für die Hilfsbeamten er⸗
ſpart werden könnten : dem gegenüber wird gel⸗
tend gemacht , daß anläßlich dieſer Grundbuchtage
gewöhnlich auch noch andere in
den betreffenden Gemeinden erledigt werden , wo⸗
durch das Publikum zeitraubende und Ausgaben
berurſachende Gänge an den Amtsſitz des Notars
erſpart würden , wenn alſo auch für die Gr . Staats⸗



kaſſe cine Erſparnis erzielt werdr , ſo habe die Feuerverſicherung .

Recht ſuchende und Steuer zahlende Bevölkerung Stand nach der Veröffentlichung in Nr . 2

davon , da dieſelbe durch ihre perſönlichen [ der Zeitſchrift 5 698 550 M.

33
und Geldopfer wieder reichlich ausgeglichen Abgang infolge Richtigſtellung

verde . 8 Eeee 9

Im Uebrigen iſt man der Anſicht , daß auch
die Amtsgerichte die Grundbuchführung nicht ohne [1 Jahr ) 10 000 M. 28 600 M
erheblichen Koſtenaufwand beſorgen können , denn

in den weitaus meiſten Fällen wird eine Vermehr⸗ Bleibt Reſt 5 669 950 M. 4

ung des Beamtenperſonals unausbleiblich ſein und Zugang : *
ſehr häuſig wird es den Gerichtsgebäuden am er⸗ Nr . 467 Rohrbach b. H. 47 400 M.
forderlichen Raum zur Unterbringung der Grund⸗ Nr . 465 W olterdingen 32000 M⸗

bücher fehlen 1
dann werden Bauveränderungen , [ Nr. 466 Iſpringen 38000 M.

Anbauten oder Neubauten nicht zu umgehen fein, Nr . 467 Oberlauda 88 M.
was es 83 für Geld koſtet , wenn der Staat [ Nr. 468 Wieſenbach 10 000 M

baut , das weiß Jedermann . Nr . 469 Niederbühl 30 500 M.

Die, Gemeinden haben mit zum Teil erheb⸗ Summa 5831 150 M.
lichen Opfern feuerſichere Grundbuchräume be⸗ 13 —
ſchafft , ſollen die dafür aufgewendeten Mittel nun

hinaus geworfen ſein ? ! VBerbandsentwicklung.
In den meiſten Gemeinden machen die Ge⸗ Dem Verband ſind ferner beigetreten :

bühren des Hilfsbeamten einen nicht unerheblichen Mittelſchefflenz , Amt Mosbach ,

Teil des Ratſchreibereinkommens aus , wer ſoll Obermutſchelbach , Amt Pforzheim ,
bein all dieſer Gebühren dieſe Beamten ent⸗ Brühl , Amt Schwetzingen .
ſchädigen 0

In ein Anzahl grözerer Gemeinden wird
Perſonal - Nachrichten .

überhaupt ein oder mehrere Beamte ganz ent

behrlich werden , was ſoll aus denſelben werden ? Das vom Verband
geſttiftete Eh rendip⸗

Dies alles ſind Fragen , welche eine ernſte lom für 25⸗jährige Dienſtzeit und da⸗

Prüſung erheiſchen , bevor man an eine ſo tief [ rüber erhielten die

in althergebrac chie und liebgewordene Verhältniſſe Fehr von Mittelſchefflenz ,
0 NeaSfer anhöfe

U einſchneidende Aenderung einer Organiſation her⸗ Baßler von Ottenhöfen , 5
antritt , wie es die Organiſation unſeres Grund⸗ Schenurr von Wangen , Amt Konſtanz ,

4 buchweſens iſt . Fuchs von Hegne ,

Wir wollen es dabei für Heute bewenden Ba um von Moos , Amt Konſtanz und

laſſen, behalten uns aber vor , weitere Meinungs⸗ Steraub von Linach .

4 äußerungen zu dieſer Angelegenheit in der vor⸗ 63r
4 liegenden Zeinſchrift zu veröffentlichen , wenn uns
N 0 Zei . hrift zu Oſffentéichen , we Uns

1 che mitgeteilt werden 8 . Rechnerverband .
9 88322 Gemeindebeamtenfürſorge .

Erholungsheim. Hinſichtlich der von unſerem Verband vor 8

Jahren zuerſt in Baden erhobenen Forderung

nach einem bad . Gemeindebeamtengeſetz iſt der

im Verfolg — wiederholten Vorſtellung um
ff i igen Geſetzes bei Regierung

jüngſter Zeit ſind mehrfach Anfragen von

Alung bedürftigen Bürgermeiſter wegen
me in ein Erholungsheim an uns gelangt

Wir ſehen uns daher veranlaßt , zur Vermeid⸗
W 98 Landſtänder 6 Beſchluß in Kom⸗

ung unnötiger Schreibereien und Portoauslagen [und vaftl Ipft
10

0 9 1 woltan * —1 err en niſſion für Ju Ul Verm 5 8 m⸗
daran zu erinner n, daß unſere Mittel bisher noch [ miſſion für Juſtis RRR

ch ein
iche Regelung1Intereen Erholungsheims

weilen mit dem Ver

und Handwerkerver —

getroffen haben , auf

unſerer Verbandsge⸗

dingu ge wie die

Verbands in deſſen Erhol⸗

Bad Sucz Aufnahme 2 den .

Der Penſionspreis g früher 3,50 Mark ,
aber während und in Folge des Krieges , ſoviel

bekannt , erhöht worden .
Beamte unſerer Verbandsgemeinden wollen

ſich vorkommenden Falls wegen Auskunft über

Aufnahme , hreis uſw . an die Verwal⸗

tung des Wal trhauſes Bad . Sulz⸗
burg (öad. Schwarzwald ) wenden .

Beſcheinigungen1 iber die Verbandsangehörig⸗

richt Raes uss
hält niſſe der Gemeinde⸗

ördert wird . Der Antrag

ung die Vorlage eines ent⸗

iden Geſetzen Das Gemeindebeam —⸗

ſoll ſpäter einen Beſtandteil der abzu⸗
en Gemeind deordr rung bilden . Darnach ſol⸗

und Dienſtverhältniſſe
o Ruhegel und Hinterbliebenenfür⸗

durch Geſetz geregelt werden . Es
i

auch Mindeſtſätze für die Gehälter

der Gemeindebeamten werden . Die Re⸗

gierung ſteht dem Wunſch der Volksvertreter wohl⸗
wollend gegenüber . Mit der Aufſtellung eines Ge⸗

meindebeamtengeſetzes iſt ſie grundſätzlich einver⸗

ſtanden . — Auch das Fürſorgegeſetz ſoll eine Ver⸗

beſſerung in der Weiſe erfahre n, daß vorausſichtlich

keit ſtellt auf Wunſch unſere Geſchäftsſtelle , obere,alle en⸗ und Bedienſteten Pflicht⸗

Neckarſtr . 19, Heidelberg , aus . mitglieder der Kaſſe werden und die Leiſtungen an
8 die Beteiligten nach dem bad . Beamtengeſetz er⸗

folgen . Letztere Verbeſſerung ſoll rückwirkende

von der
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Kraft ab 1. Januar 4917 erhalten . Ein von die⸗
ſem Landtag in dieſer Sache zu verabſchiedendes
proviſoriſches Geſetz wird darauf hinweiſen . K.

— —

Bezirksverein Mannheim .
Geſtorben iſt im beſten Mannesalter nach kur⸗

zer Krankheit unſer Vorſtand , Gemeinderechner
Sichler⸗Seckenheim . Für ſeine rege rege Tätig⸗
keit im Verband werden ihm die Kollegen ein
dankbares Andenken bewahren .

—

Bezirksverein Durlach .
Im hohen Alter von 74 Jahren iſt am 31 .

Januar unſer Kollege Völker in Weingarten
geſtorben . In ihm hat der Bezirksverein Durlacheines ſeiner eifrigſter Mitglieder , das beſonders
unſere Vereinsſache ſtets hochgehalten hat , ver⸗
loren . Die überaus ſtarke Beteiligung am Leichen⸗
begängnis legte Zeugnis ab , wie ſehr der Verſtor⸗
bene beliebt war und wie hoch alle Gemeindean⸗
gehörigen ſeine Verdienſte um die Intereſſen der
Gemeinde einſchätzten . Am Grabe wurden Kränze
niedergelegt von Bürgermeiſter Koch namens der
Gemeinde , von Ratſchreiber Gaß namens des Kon⸗
ſumvereins und von Rechner Bender in Grötzingen
namens des Rechnerverbandes , alle mit herzlich⸗
ſten Worten des Dankes für ſeine hervorragenden
Leiſtungen im Dienſte der Gemeinde , des Konſum⸗
vereins und des Rechnerverbandes . Das Gemein⸗
derechneramt verſah Völker 21 Jahre und zählte
zu den regelmäßigſten Beſuchern der Rechnerver⸗
ſammlungen . Ehre ſeinem Andenken !

10 . Briefnkaſten .
Herrn Rechner B . in D. Ueber die Frage ,

wann der Zins aus einem angelegten Kapital erſt⸗
mals im Rechnungsſoll zu erſcheinen hat , iſt in
den Gebrauchsvorſchriften zur Rubrikenordnung
der Gemeinderechnungsanweiſung zu § 4 „ Zinſen
von Kapitalien und anderen Forderungen “ Anord⸗
nung getroffen . Es heißt dort , daß in Abſchnitt
2 ( vom laufenden Jahr ) die im Laufe des Rech⸗
nungsjahres konſtatierten Kapitalpoſten und die
bis zum Schluſſe desſjelben etwa fäl⸗
lig werdenden Zin ſen . . . . aufgeführt wer⸗
den . Für die Aufnahme des Zinsbetrages in das
Rechnungsſoll iſt alſo der Zei tpunttder Fäl⸗
ligkeit des Zinſes entſcheidend .

Wenn von den im Jahre 1916 angeſchafften
Schuldverſchreibungen über Kriegsanleihe der erſte
Zins am 2. Januar 1917 fällig war , ſo iſt es
richtig und der obigen Vorſchrift entſprechend , wenn
der Rechner den auf L. Januar 1917 fälligen Zins
erſt im Soll der Rechnung des Jahres 1917 vor⸗
trug . Die Bemerkung der Abhördbehörde , daß die —
ſer Zins ſchon im Soll der Rechnung des Jahres
1916 vorzutragen war , kann nicht als zutreffend
erachtet werden .

Ihre Anſicht , daß es ein Unding ſei , den Zins
aus Reichs⸗ oder Staatsanleihen überhaupt im
„ Reſt “ zu führen , halten wir nicht für zutreffend .
Gewiß wird bei einer geordneten Verwaltungs⸗
und Rechnungsführung immer dafür geſorgt wer⸗
den , daß die fälligen Zinsſcheine von Inhaberpa⸗
pieren rechtzeitig , d. h. auf den Fälligkeitstermin
abgetrennt und dem Rechner zur Einlöſung über⸗

mittelt werden . Es kommt jedoch vor , daß dies aus
irgend einem Grunde unterbleibt . Wird der Feh⸗
ler erſt nach dem Kaſſenabſchluß für den Monat
Dezember entdeckt , ſo muß eben der im Vorjahr
fällig gewordene aber nichterhobene Zins in der
Rechnung im Soll und Reſt geführt werden . ( Prgl .
auch § 25 Abſ . 1, §S 27 G. R . A. ) .

Wenn im vorliegenden Fall der Rechner erſt
Ende Januar 1917 in den Beſitz des auf 2. Januar
1917 fälligen Zinsſcheines gelangte , ſo liegt wohl
eine bei der Gemeindebehörde oder der vermit⸗
telnden Bank eingetretene Verzögerung zu Grunde .
Die Schuldverſchreibungen werden ſeitens der
Reichsſchuldenverwaltung jeweils vor Verfall des
erſten Zinſes ausgegeben . In dieſem Fall hat die
Ausgabe ſicher ſpäteſtens im Dezember 1916 ſtatt⸗
gefunden , es wäre deshalb an ſich möglich geweſen ,
den auf 2. Januar 1917 fälligen Zinsſchein ſchon
Ende Dezember 1916 einzulöſen .

—

Aunfrage .

Hauptlehrer H. wurde bei Ausbruch des Krie⸗
ges zum Heeresdienſte eingezogen .

Derſelbe gilt ſeit 2. Juli 1916 als vermißt .
Nach dem Erlaß des Unterrichtsminiſteriums vom
15. 1. 17 wurde die Gehaltszahlung eingeſtellt
mit dem Bemerken , daß für die Angehörigen des
H. mit Wirkung vom 1. 2. 17 ein Vorſchuß in
Höhe der geſetzlichen Zivil - ⸗Witwen und Waiſenbe⸗
züge zur Anweiſung gelange , was auch geſchah .

Auch die Militärverwaltung hat die Witwen⸗
und Waiſenverſorgung anerkannt .

Das Kreisſchulamt erklärt nun , daß , ſolange
das gegenwärtig ſchwebende Verfahren der Todes⸗
erklärung nicht endgültig erledigt , weder ein Be⸗
ſchluß über Beſetzung der Stelle gefaßt , noch die
Frage , ob und wielange der Witwe H. der Woh⸗
nungsgenuß zuſtehe , entſchieden werden könne . Wit⸗
we H. betrachtet aber die Wohnung immer noch
als Dienſtwohnung .

Die Frage : „ bis zu welchem Zeitpunkte ſteht
der Witwe H. noch die unentgeltliche Benützung
der Wohnung , d. h. als Dienſtwohnung zu “ , dürfte
dahin zu beantworten ſein , daß auch der Woh⸗
nungsgenuß vom 1. 2. 17 — höchſtens noch ein
Viertel Jahr nach dieſem Zeitpunkt — aufhört .
Von da ab iſt Witwe H. als Mieterin anzuſehen
ind hat auch Mietzins zu zahlen , deſſen Höhe

durch Vereinbarung beſtimmt wird .

Antwort .

Mit dem Zeitpunkt , auf welchen der Tod des
Hauptlehrers H. tatſächlich oder auf Grund des
Aufgebotsverfahrens nach § § 2. 10 der Bundesrats⸗
verordnung über die Todeserklärung Kriegsver⸗
ſchollener ( Reichsgeſetzblatt 1917 S . 704 feſtge⸗
ſtellt wird , tritt die gemäß § 48 Schulgeſ . hier
anwendbare Beſtimmung in 8 27 Abſ . 2 Beamten⸗
geſetz in Kraft , wonach die Dienſtwohnung inner⸗
halb einer angemeſſenen Friſt zu räumen oder als
Mietwohnung zu behandeln iſt .

Verzögert ſich das Aufgebotsverfahren zum
Zwecke der Todeserklärung , ſo iſt u. a. die Witwe
genötigt , die Miete für eine erhebliche Zeit nach⸗
zuzahlen . Deshalb wird es zweckmäßig ſein , ſchon
ietzt eine Vereinbarung über Räumung der Woh⸗
nung oder Zahlung des Mietpreiſes zu tref⸗
fen . Rg .

—



Hr . F . in G. Nach Ihrer Mitteilung han⸗
delt es ſich um Frauen , deren Männer wegen

Krankheit oder Verwundung vom Heeresdienſt
entlaſſen ſind und die auch keine Familien⸗

unterſtützung mehr beziehen . Wenn nun dieſe Ent⸗

laſſenen an den Folgen der im Krieg erlit⸗

tenen Krankheit oder Verwundung noch leiden

und infolgedeſſen an der Weiterleiſtung der

Kriegsdienſte oder an der Wiederaufnahme
einer Erwerbstäcigkeit verhindert ſind , ſo iſt

Wochenhilfe zu leiſten , vorausgeſetzt , daß Minderbe⸗

mitteltheit vorliegt § 2 Abſ . 2 der B . V. O. vom

23 . April 15

Wir verweiſen hierwegen auf die eingehenden

Ausführungen im Kommentar von Krauſe , An⸗

merkunge 14 —16 zu § 1 Ter B . V. O. vom 3. 15 .

14. 7

Eine genaue Stellungnahme iſt eben nur von

Fall zu Fall nach Prüfung der gegebenen Verhält⸗
niſſe möglich ; allgenein und ohne Kenntnis der

Sachlage kann die Frage erſchöpfend nicht beant⸗

wortet werden .

— 0 —
Hr . V. in K. Ueber die Anlehen des Liefe⸗

rungsverbands im Sinne des Erl . vom 7. 11 . 17

Nr . 58 571 beſchli eßt die Kommiſſion des Lie⸗

ferungsverbands alſo der Bezirksrat . Im Bezirk

K. hat der Bezirksrat den Vorſitzenden ermächtigt ,
den Schuldſchein zu unterzeichnen . ( Der Kürze

halber werden die allmonatlichen Zahlungen der

Sparkaſſe an die Liferungsverbandskaſſe in folgen⸗
den Spalten unter dem Schuldſchein tabellariſch

vorgemerkt : Tag , Monat , Jahr der Zahlung , Be⸗

trag . Empfangsbeſcheinigung . ) Wann dieſe Hälfte
vom Reich erſetzt werden wird , darüber wird ſpäter
Beſtimmung getroffen werden .

Die zweite Hälfte der auf 1. November 1917

gewährten Zulagen an Kriegerfamilien wird bis

zum Betrage von je 5 M. ebenfalls vom Reich

getragen , wie in der Bundesratsverordnung vom

3. Nov . 17 geſagt . Die Erſtattung der 2. Hälfte er⸗

folgt mit den Mindeſtbeträgen . Ueber die Erſtat⸗

tung der Letzteren iſt in § 12 des Geſ . v. 28 . Febr .

1888 ( R. ⸗G. ⸗Bl . S . 59 ) Beſtimmung dahin getrof⸗

fen , daß hinſichtlich des Zeitpunktes des Erſatzes
durch beſonderes Reichsgeſetz beſtimmt wird . Der

Umſtand , daß in Baden die Staatskaſſe den Ge⸗

meinden die Mindeſtbeträge zuſatzweiſe vorſchüß⸗
lich erſtattet , ändert ni an der Rechtslage . Erſatz
der 2. Hälfte der Zuſchüſſe erfolgt alſo erſt nach

dem Krieg und nach der dann zu treffenden reichs⸗

geſetzlichen Vorſchrift . Eine Zahlungspflicht des

Staates beſteht überhaupt nicht .

Baden bringt in dieſene Krieg ganz außeror⸗

dentliche Opfer dadurch , daß der Staat die Auf⸗

wendungen an Kriegsunterſtützungen ( Mindeſtbe⸗

träge ) an die Gemeinden und Städte vorſchüßlich

48 —

auszahlen läßt . Die Summe dieſer Zahlungen be⸗
ziffert ſich auf 1. Januar 1918 auf 1565,4 Mill .
Mark , was einer jährlichen Zinſenlaſt von 7,43
Mill . Mark entſpricht .

—
—

Bad . fimtsrebisorenberein .

＋
Am 7. ds . Mts . verſchied nach langem

ſchweren Leiden im Alter von 54 Jahren unſer

Amtsgenoſſe

Friedrich Greulich ,
Rechnungsrat

» beim Gr . Landeskommiſſariat Freiburg .

Mit ihm iſt ein äußerſt tüchtiger , gewiſſen⸗

hafter und fleißiger Beamter aus dieſem Leben

geſchieden . Durch ſeinen allzufrühen Heimgang
bedauern wir aufrichtig den Verluſt eines liebe⸗

werten , von uns Allen hochgeſchätzten Amts⸗
bruders

Wir werden ſein Andenken dauernd in

Ehre halten .

Karlsruhe , 10 . März 1918 .

Der Vorſtand .

Buchhaltungsgehilfe ,
der im ſtädt . Rechnungsweſen , insbeſondere in der

Hauptbuchführung bewandert iſt , für ſofort geſucht .
Bewerbungen mit Angabe der bisherigen Beſchäf⸗

tigung und der Gehaltsanſprüche an unſere Stadt⸗

reviſion .
Villingen , den 9 März 1918 .

Gemeinderat .

Bilfsbuchhalter .
Von der Stadtkaſſe Singen a . H. wird

ein im Gemeinde⸗ oder Staatsrechnungs⸗
weſen durchaus erfahrener

Pilfsbuchholter
geſucht . Eintritt 1. Mai ds . Is . Angebote mit

Lebenslauf und Gehaltsanſprüchen bis 15 . April er⸗

beten an das Stadtrentamt .

Singen , den 22 . März 1918 .

Stadtrentamt : Deimling .

85 — —

Sendungen ſind zu richten :
in Angelegenheiten

ſtraße 19 ;

Sur gefälligen Beachtung!

a) des Landgemeindenverbandes (7) an deſſen Geſchäftsſtelle in Heidelberg — Obere Neckar⸗

b) des Rechnerverbandes ( 8 ) an deſſen Vorſitzenden — Bürgermeiſter Kaufmann in Grötzingen ; —

c) der Bestellung und des Uersands der Zeitſchrift an die Geſchäftsſtelle in Bonndorf und

d) im übrigen an die Schriftleitung in Konſtanz — Schützenſtraße 20 —.

Verlag : die Bad Landge neinde Amtsreviſoren⸗ und Rechner⸗Verbände . Geſchäftsſtelle in Bonndorf .
Schriftleitung : Rechnungsrat Bundſchuh in Konſtanz . — Druck : Svachholz & Ehrath , Bonndorf .
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